
ERVE I SCHUSTER
Schuster-Chemie GmbH & Co. KG

Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

Alkaschaum

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Natriumhydroxid

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden .

Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt. (unverdünnt)

Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend

Starke Entwicklung von Wasserstoff bei Kontakt mit amphoteren Metallen (z.B. 

Aluminium, Blei, Zink) möglich (Explosionsgefahr!). 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

Leichtmetalle, Säuren, Organische Peroxide: Zink. Aluminium.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gefahr

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten 

Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Schutz- und Hygienemaßnahmen: Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen 

Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. 

Hinweise zum sicheren Umgang: Behälter dicht geschlossen halten. Persönliche 

Schutzausrüstung tragen. Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den 

Arbeitsräumen sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Bei Exposition durch Sprühnebel oder 

Aerosol geeignetes Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen. 

Atemschutz: Atemschutzgerät verwenden, wenn bei Arbeiten Kontakt mit 

Produktdämpfen möglich ist. 

Handschutz: Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Da das Produkt eine Zubereitung aus 

mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht 

vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. Es wird 

empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für 

spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären . 

Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille. 

Körperschutz: Chemikalienschutzanzug. 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Nicht in Oberflächengewässer 

oder Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden. Bei der 

Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in 

Kenntnis setzen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Geeignete Löschmittel: Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf die 

Umgebung abstimmen. 

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Keinen Wasservollstrahl verwenden, 

um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken . 

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Personen in Sicherheit bringen. Besondere 

Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt. Berührung mit der Haut und 

den Augen vermeiden. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. 

Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in den 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL
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Untergrund vermeiden. Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die 

zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, 

Universalbindemittel, Sägemehl). 

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 

Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Bei unregelmäßiger Atmung oder 

Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen. 

Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. Sofort 

ärztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Verätzungen zu schwer heilenden 

Wunden führen. 

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 

15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend Augenarzt aufsuchen. 

nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Nie einer 

ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Kein Erbrechen herbeiführen. 

Sofort Arzt hinzuziehen.

ERSTE HILFE

Arzt:

112

Sachgerechte Entsorgung/Produkt: Ein Entsorgen zusammen mit normalem Abfall ist nicht erlaubt. Eine spezielle 

Entsorgung gemäss lokalen gesetzlichen Vorschriften ist erforderlich . 

Verpackung: Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung 

wiederverwendet werden.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG
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